
BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

1 

  
Berlin, 25. Oktober 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dieser Ausgabe:     

 

TOP-THEMA             3 

KLIMAPOLITIK             4 

SOZIALPOLITIK             5 

AUSBILDUNG  7 

RECHTSPOLITIK             9 

ARBEITSMARKTPOLITIK  10 

INNENPOLITIK             12 

WIRTSCHAFTSPOLITIK             13 

AUSSENPOLITIK             13 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

diese Woche steht ganz im Zeichen der Sozialdemokratie!  

 

In Deutschland werden jedes Jahr mehr und mehr Pakete 

verschickt. Wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt, dass wir 

alles über das Internet bestellen können und die Ware innerhalb 

kürzester Zeit bei uns ankommt. Dabei vergessen wir oft, dass 

die Pakete von Menschen ausgeliefert werden, die zum Teil 

unter enormen Zeitdruck und miserablen Bedingungen arbeiten 

müssen. Durch den Druck der SPD kommt jetzt die 

Nachunternehmerhaftung für Subunternehmer. Damit werden 

große Paketdienste verpflichtet, für nicht gezahlte 

Sozialabgaben ihrer Subunternehmer aufzukommen. Mit dem 

Paketboten-Schutz-Gesetz hat das Parlament somit gestern ein 

kernsozialdemokratisches Vorhaben verabschiedet, das das 

Leben von mehreren hunderttausend Menschen in Deutschland 

verbessern wird. 

Darüber hinaus kümmern wir uns verstärkt darum, dass Pflege-

rinnen und Pfleger die Wertschätzung erfahren, die sie für ihre 

wichtige Arbeit verdienen. Mit dem Pflegelöhneverbesserungs-

gesetz schaffen wir die Grundlage für eine bessere Bezahlung in 

der Pflege. Durch das Gesetz zur Modernisierung und Stärkung 

der beruflichen Bildung konnten wir außerdem einen sehr wich-

tigen Fortschritt für die vor allem jungen Menschen in unserem 

Land erreichen. Die Einführung der Mindestausbildungsvergü-

tung ist ein großer Erfolg und sorgt nicht nur für eine finanzielle 

Besserstellung der Auszubildenden, sondern auch für eine Auf-

wertung vieler Berufe. 

Ich persönlich war diesen Donnerstag beim Pressefrühstück zum 

Thema Patientenrechte des AOK-Bundesverbands. Meine Posi-

tion zu diesem Thema ist klar: Wir haben viele Verbesserungen 

seit 2013 in diesem Bereich erreichen können, dürfen uns je-

doch nicht mit dem Status quo zufrieden geben. Nach wie vor 

besteht Handlungsbedarf seitens der Politik. Mein vollständiges 

Statement zum Positionspapier des AOK-Bundesverbands fin-

den Sie hier.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Schmökern! 

 

Ihre    

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de
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Foto  
         der Woche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Statement 
der Woche 
 

„Nichts kommt von selbst. Und nur wenig 

ist von Dauer. Darum — besinnt Euch auf 

Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene 

Antworten will und man auf ihrer Höhe zu 

sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“ 

 

Willy Brandt wurde vor 50 Jahren zum Bundeskanzler ge-

wählt. Das Zitat von ihm  stammt aus einem Grußwort an 

den Kongress der Sozialistischen Internationalen in Berlin, 

15.09.1992 

 

 

 

 

Highlights 
der nächsten Wochen 

 

 
  

Wann Wo Was 

02.11.2019  
 
 
 
 

03 .11.2019  
 
 

 

Sparkassenpavi l l ion 
Bad Kiss ingen  
 
 
 
Sch lossbergha l le  
Nüdl ingen  
 
 

 

Feierstunde zu 25 
Jahre  Hosp izverein  
Bad Kiss ingen  
 
 
6.  Bayer isches 
Honigfest  d es  
Landesverbands  
Bayer ischer  Imker  
 

Besuch der Realschule aus Bad Kissingen im Deutschen Bundestag am 22. Oktober 2019.  
Foto: Büro Dittmar 
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TOP-THEMA 

DER SOLI FÄLLT WEG (FÜR 
FAST ALLE) 
Versprochen gehalten: Der Bundestag hat am 

Donnerstag einen Gesetzentwurf von Bundesfi-

nanzminister Olaf Scholz (SPD) zum Abbau des So-

lidaritätszuschlags beraten (Drs. 19/14103). 

 

Der Gesetzentwurf setzt um, was die Koalition in 

ihrem Koalitionsvertrag beschlossen und verspro-

chen hat: Mehr als 90 Prozent aller Steuerzahlerin-

nen und Steuerzahler müssen von 2021 an keinen 

Soli mehr bezahlen. Millionen Bürger werden so fi-

nanziell deutlich entlastet – insbesondere Men-

schen mit geringem oder mittleren Einkommen 

und Familien. 

 

Das Gute: Die dann höheren Nettoeinkommen 

stärken die Binnenkonjunktur, was für Deutsch-

lands Wirtschaft wiederum von großem Nutzen 

ist. 

 

Nicht nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer entfällt der Zuschlag. Auch viele Selbständige 

und Gewerbetreibende, die der Einkommensteuer 

unterliegen, zahlen ihn künftig nicht mehr. Das 

setzt Anreize für Investitionen und neue Arbeits-

plätze. 

 

Die reichsten zehn Prozent sollen den Soli aber 

weiterzahlen – in voller Höhe allerdings nur die 3,5 

Prozent der Superreichen. Sie sollen ihren Beitrag 

leisten für Zukunftsinvestitionen: in Chancen für 

unsere Kinder, in Klimaschutz, Forschung und Ent-

wicklung. 

 

Der wesentliche Inhalt des Gesetzentwurfs: 
Wer jährlich weniger als 16.956 Euro an Einkom-

men- oder Lohnsteuer zahlt, wird künftig den Soli 

nicht mehr zahlen müssen. Bei zusammen Veran-

lagten beträgt die Grenze 33.912 Euro. Nach gel-

tendem Recht wird der Zuschlag erhoben, wenn 

die tarifliche Einkommensteuer den Betrag von 

972 Euro bzw. 1944 Euro (Einzel-/Zusammenver-

anlagung) übersteigt. Das wird durch eine entspre-

chende Anhebung der Freigrenze für die Einkom-

mensteuer erreicht, bis zu der kein Solidaritätszu-

schlag anfällt. 

 

Übersteigt die tarifliche Einkommensteuer die 

Freigrenze, wird der Solidaritätszuschlag nicht so-

fort in voller Höhe, also mit 5,5 Prozent der Ein-

kommensteuer, erhoben. Stattdessen wird er für 

rund 6,5 Prozent der verbleibenden Soli-Zahlen-

den ebenfalls abgesenkt, allerdings bei steigenden 

Einkommen mit abnehmender Wirkung. Dazu An-

passung wird die sogenannte Milderungszone an-

gepasst, so dass das Gesetz bis weit in die Mittel-

schicht wirkt. 

 

Zwei Beispiele: 
Für ledige sozialversicherungspflichtige Arbeit-

nehmer entfällt der Solidaritätszuschlag voll-stän-

dig bis zu einem Bruttojahreslohn von 73.874 

Euro. Erst ab einem Bruttojahreslohn von 109.451 

Euro muss weiterhin der volle Soli entrichtet wer-

den. Ab 73.874 Euro fällt der Solidaritätszuschlag 

in der Milderungszone nur noch zum Teil an. 

 

Eine Familie mit zwei Kindern (alleinverdienende 

Arbeitnehmerin bzw. alleinverdienender Arbeit-

nehmer) muss erst ab einem Bruttojahreslohn von 

221.375 Euro den vollen Solidaritätszuschlag ent-

richten, ab 151.990 Euro wird er in der Milde-

rungszone nur noch zum Teil erhoben. Bis zu ei-

nem Bruttojahreslohn von 151.990 Euro zahlt die 

Familie gar keinen Solidaritätszuschlag mehr. 

 

Wichtig dabei ist aber: Das sind zwei Beispiele un-

ter bestimmten Bedingungen. Denn grundsätzlich 

kommt es nicht auf das Bruttojahreseinkommen, 

sondern auf das zu versteuernde Jahreseinkom-

men an. Das unterscheidet sich natürlich, zum Bei-

spiel durch Ehegattensplitting, Kinderfreibeträge, 

Werbungskosten etc. 

 

So gibt es eine deutliche finanzielle Stärkung für 

die allermeisten Steuerzahlerinnen und Steuer-

zahler. Allerdings: Eine Abschaffung auch für die 

einkommensstärksten zehn Prozent der Soli-Zah-

lenden, also etwa den Vorstand eines Dax-Kon-

zerns, würde zusätzlich rund 11 Milliarden Euro 

jährlich kosten und lediglich die Nettoeinkommen 

von Spitzenverdienern weiter erhöhen. Und für 

Steuergeschenke an Einkommensmillionäre steht 

die SPD-Bundestagsfraktion nicht zur Verfügung. 

 

SPD-Fraktionsvizechef Achim Post stellt klar: „Von 

einer Komplettabschaffung des Soli, so wie es CDU 

und CSU am liebsten wollen, würden nur noch die 

absoluten Topverdiener profi-tieren. Das wäre 
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nicht nur höchst ungerecht, es würde den Staat 

auch Einnahmen kosten, die wir für Investitionen 

etwa in Bildung und Klimaschutz dringend gebrau-

chen. Eine Komplett-Abschaffung des Soli ist und 

bleibt für die SPD-Fraktion daher nur denkbar, 

wenn sie mit einer Erhöhung der Reichen- und Ein-

kommensteuer für Topverdiener verbunden ist. 

Steuerentlastungen dürfen nicht dazu führen, 

dass die soziale Schere in unserem Land noch wei-

ter aufgeht. Stattdessen muss es das Ziel sein, sie 

zu schließen.“ 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Wohlstand für 

viele, nicht nur Reichtum für wenige. Das ist die 

Voraussetzung, um den Zusammenhalt im Land zu 

stärken. Auch deshalb schafft die Koalition von 

2021 an den Soli ab – für 90 Prozent der Steuer-

zahlerinnen und Steuerzahler. Die reichsten zehn 

Prozent sollen aber weiterzahlen – in voller Höhe 

sogar nur die 3,5 Prozent der Superreichen. Einen 

entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesfi-

nanzminister Olaf Scholz (SPD) hat das Parlament 

am Donnerstag in erster Lesung beraten. 

 

KLIMAPOLITIK 

DEUTSCHLAND BEKOMMT EIN 
KLIMASCHUTZGESETZ  
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Darum haben 

sich SPD und CDU/CSU nach langen Verhandlun-

gen in der Regierung auf Regeln geeinigt, wie 

Deutschland seine internationalen Verpflichtun-

gen aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ver-

lässlich erreichen kann. Am Freitag hat der Bun-

destag das so genannte Klimaschutzgesetz (Drs. 

19/14337) erstmals debattiert, ebenso die Rege-

lungen zu den steuerlichen Komponenten sowie 

Änderungen beim Luftverkehrsgesetz. 

 

Das Klimaschutzgesetz ist das Herzstück der 

Klimapolitik. Die Menschen in diesem Land sollen 

sich künftig darauf verlassen können, dass die 

deutschen Klimaziele eingehalten wer-den. Damit 

wird die Klimapolitik insgesamt auf eine solide 

Grundlage gestellt und verbindlich gemacht. Für 

alle Sektoren (Bereiche), die sich aus dem Klima-

schutzplan 2050 und der europäischen Klima-

schutzverordnung ergeben, werden die jährlich 

definierten Minderungsziele gesetzlich festge-

schrieben. Das schafft größtmögliche Transparenz 

und sichert eine zeitnahe Erfolgskontrolle, ob die 

Klimaziele eingehalten werden. 

 

Die Fortschritte in den einzelnen Sektoren werden 

jährlich ermittelt und durch einen unabhängigen 

Expertenrat für Klimafragen begleitet. Damit wird 

Objektivität über den Stand und die noch zu reali-

sierenden Minderungen gewährleistet. Kommt ein 

Sektor von seinem Minderungspfad ab, steuert die 

Bundesregierung unverzüglich nach. Der zustän-

dige Ressortminister legt dafür innerhalb von drei 

Monaten ein Sofortprogramm vor. Auf dieser 

Grundlage entscheidet die Bundesregierung, wel-

che Maßnahmen sie ergreifen wird, um die Klima-

ziele zu erreichen. 

 

Das Klimaschutzgesetz verpflichtet die öffentliche 

Hand, entfaltet aber keine Rechtswirkung für Pri-

vate. Dabei geht der Bund selbst mit gutem Bei-

spiel voran: Bei allen Investitions- und Beschaf-

fungsvorgängen berücksichtigt er künftig das Ziel 

der Treibhausgasminderung. Darüber hinaus setzt 

er sich das Ziel, die Bundesverwaltung bereits bis 

zum Jahr 2030 klimaneutral zu organisieren. 

 

Für das Klimapaket nimmt die Koalition mehr als 

50 Milliarden Euro in die Hand – zum Beispiel um 

den öffentlichen Nahverkehr deutlich auszu-

bauen. Das Ziel, 65 Prozent Erneuerbare Energien 

bis 2030 zu schaffen, wird nun Gesetz. Um es zu 

erreichen, sollen die Stromnetze ausgebaut und 

eine Millionen Ladepunkte für Elektroautos ge-

schaffen werden. Außerdem soll die derzeit beste-

hende Begrenzung beim Ausbau für Solarenergie 

aufgehoben und das Ausbauziel bei Windenergie 

angehoben werden. 

 

Der CO2-Austoß bekommt erstmals einen Preis. 

Das ist wichtig, weil es Tempo bringen wird in die 

Entwicklung sauberer Technologien. Gleichzeitig 

unterstützt die Koalition die Bürgerinnen und Bür-

ger, auf klimafreundliche Autos und Heizungen 

umzusteigen. Bahnfahren wird günstiger, Fliegen 

wird teurer. 

 

Änderungen im Steuerrecht 
Des Weiteren soll mit den Änderungen des Geset-

zes zur Errichtung eines Sondervermögens "Ener-

gie- und Klimafonds" (EKFG) Auswirkungen des Kli-

maschutzprogramms 2030 (Drs. 19/13900) für 

mailto:sabine.dittmar@bundestag.de


BERLIN AKTUELL 
Newsletter von Sabine Dittmar, MdB 

 

Sabine Dittmar, MdB - Platz der Republik 1 – 11011 Berlin – sabine.dittmar@bundestag.de – Tel. 030 / 227-71810    
www.sabine-dittmar.com 

5 

den Energie- und Klimafonds nachvollzogen wer-

den. Der Fonds bleibe „das zentrale Finanzierungs-

instrument zur Umsetzung der Beschlüsse“, heißt 

es im Gesetzentwurf. 

 

Die Fraktionen von CDU/CSU und SPD haben dar-

über hinaus den Entwurf eines Gesetzes zur Um-

setzung des Klimaschutzprogramms 2030 im Steu-

errecht (Drs. 19/14338) eingebracht, „um die Her-

ausforderungen der Kohlendioxid-Reduktion bis 

2030 entschlossen und gleichzeitig sozial ausge-

wogen anzugehen. Umweltfreundliches Verhalten 

wird dadurch steuerlich stärker gefördert.“ Es 

müsse „rasch und entschlossen“ gehandelt wer-

den, um den An-stieg der durchschnittlichen Erd-

temperatur deutlich zu begrenzen, heißt es in der 

Vorlage. 

 

Vorgesehen sind unter anderem eine steuerliche 

Förderung für energetische Sanierungsmaßnah-

men an selbstgenutztem Wohneigentum, Entlas-

tungen für Pendlerinnen und Pendler, eine gerin-

gere Mehrwertsteuer im Bahnfernverkehr (sieben 

statt 19 Prozent) und ein neues, optionales Hebe-

satzrecht der Kommunen bei der Grundsteuer für 

Gebiete für Windenergie-anlagen. Dadurch kön-

nen Gemeinden und damit auch die dort lebenden 

Bürgerinnen und Bürger an den Erträgen aus der 

Windenergie angemessen beteiligt und dadurch 

motiviert werden, mehr Flächen für Windenergie-

anlagen auszuweisen. 

 

Energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstge-

nutztem Wohneigentum sollen von 2020 an für ei-

nen befristeten Zeitraum von zehn Jahren durch 

einen prozentualen Abzug der Aufwendungen von 

der Steuerschuld gefördert werden.  

 

Vieles förderfähig 
Förderfähig sind unter anderem die Wärmedäm-

mung von Wänden, Dachflächen oder Geschoss-

decken, die Erneuerung der Fenster oder Außen-

türen, die Erneuerung beziehungsweise der Ein-

bau einer Lüftungsanlage, die Erneuerung einer 

Heizungsanlage, der Einbau von digitalen Syste-

men zur energetischen Betriebs- und Ver-

brauchsoptimierung und die Optimierung beste-

hender Heizungsanlagen. Vorgesehen ist, dass 20 

Prozent der Aufwendungen, maximal insgesamt 

40.000 Euro je Objekt, über drei Jahre verteilt von 

der Steuerschuld ab-gezogen werden können. 

 

Zur Entlastung der Fernpendlerinnen und Fern-

pendler soll ab dem 1. Januar 2021 bis zum 31. De-

zember 2026 die Entfernungspauschale ab dem 

21. Kilometer um 5 auf 35 Cent angehoben wer-

den. Alternativ können Pendlerinnen und Pendler, 

die mit ihrem zu versteuernden Einkommen inner-

halb des Grundfreibetrages liegen, ab dem 21. 

Entfernungskilometer eine Mobilitätsprämie in 

Höhe von 14 Prozent der erhöhten Pauschale 

wählen. Dadurch sollen diejenigen Bürgerinnen 

und Bürger entlastet werden, bei denen ein höhe-

rer Werbungskostenabzug zu keiner entsprechen-

den steuerlichen Entlastung führt, also vor allem 

Menschen mit geringem Einkommen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Deutschland be-

kommt ein Klimaschutzgesetz – mit klaren Verant-

wortlichkeiten, welches Ministerium was zu tun 

hat, um die Klimaziele zu erreichen. Vorgesehen 

sind außerdem eine steuerliche Förderung für 

energetische Sanierungsmaßnahmen an selbstge-

nutztem Wohneigentum, Entlastungen für Pend-

lerinnen und Pendler, eine geringere Mehrwert-

steuer im Bahnfernverkehr (sieben statt 19 Pro-

zent) und ein neuer, für die Kommunen optionaler 

Hebesatz bei der Grundsteuer für Gebiete für 

Windenergieanlagen. Die Koalition will die Klima-

schutzziele 2030 auf jeden Fall erreichen. 

 

SOZIALPOLITIK 

BESSERER SCHUTZ FÜR 
PAKETBOTEN 
Wir schätzen die Vorteile des Versandhandels und 

bestellen gerne Waren im Internet. Dieses Jahr 

werden rund 3,7 Milliarden Paketsendungen er-

wartet. Jeder, der eine Online-Bestellung aufgibt, 

Geburtstag hat oder kurz vor dem Weihnachtsfest 

Geschenke bestellt, freut sich, wenn die Paketbo-

tin oder der Paketbote klingelt.  

 

Der Boom in der Paketbranche darf jedoch nicht 

zu Lasten der Beschäftigten gehen – und auch 

nicht zu Lasten der Unternehmen, die sich an 

Recht und Gesetz halten. Aus diesen und aus vie-

len anderen guten Gründen ist es inakzeptabel, 

wenn schwarz gearbeitet wird, keine Meldung an 

die Sozialversicherung erfolgt, Sozialversiche-

rungsbeiträge schlicht und ergreifend hinterzogen 
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werden und die Vergabe von Aufträgen an Subun-

ternehmer genau dazu genutzt wird.  

 

Dass dies leider häufig der Fall ist, haben zuletzt 

Kontrollen des Zolls gezeigt. Am 18. September 

hatte das Bundeskabinett daher auf Drängen der 

SPD-Bundestagsfraktion und auf Initiative des 

Bundesarbeitsministers Hubertus Heil (SPD) das 

Paketboten-Schutz-Gesetz auf den Weg gebracht. 

Am Donnerstag hat der Bundestag dieses zentrale 

sozialdemokratische Vorhaben in 2./3. Lesung be-

schlossen. 

Die großen Paketdienste müssen die Verantwor-

tung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeit-neh-

mer in Branche übernehmen. Das Aushebeln von 

Arbeitnehmerrechten akzeptiert die SPD-Fraktion 

nicht. Deswegen werden die Unternehmen stär-

ker in die Pflicht genommen und die Nachunter-

nehmerhaftung in dieser Branche eingeführt. 

 

Damit werden diejenigen, die Aufträge an andere 

Unternehmen weitergeben, dafür verantwortlich, 

dass anständige Arbeitsbedingungen herrschen 

und Sozialabgaben korrekt gezahlt werden. Sie 

können ihre Hände nicht mehr in Unschuld wa-

schen, indem sie auf den Subunternehmer zeigen. 

Das sichert Arbeitnehmerrechte und sorgt für fai-

ren Wettbewerb in der Paketbranche. 

 

 

 

Gegen Sozialversicherungsbetrug 
Ziel des Gesetzes ist, dass Sozialversicherungsbei-

träge für Paketbotinnen und Paketboten auch 

durch alle Subunternehmen abgeführt werden, in-

dem der einen Auftrag vergebende Hauptunter-

nehmer im Falle von Sozialversicherungsbetrug 

haftbar gemacht werden kann. Vorbild sind beste-

hende Regelungen in der Baubranche und in der 

Fleischwirtschaft.  

 

In einem Änderungsantrag haben sich die Koaliti-

onsfraktionen auf eine Abgrenzung zu Speditions-

unternehmen verständigt. Speditionen sind dem-

nach vom Geltungsbereich des Gesetzes ausge-

nommen. Die gesetzliche Regelung gilt für die Be-

förderung adressierter Pakete mit einem Einzelge-

wicht von bis zu 32 Kilogramm, soweit diese mit 

Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtge-

wicht von bis zu 3,5 Tonnen erfolgt. Die gesamte 

Kette, auch die stationäre Bearbeitung von Pake-

ten, gehört zum Geltungsbereich des Gesetzes. 

 

Kerstin Tack, arbeitsmarkt- und sozialpolitische 

Sprecherin, und Bernd Rützel, zuständiger Bericht-

erstatter der SPD-Fraktion, erklären: „Mit dem Pa-

ketboten-Schutz-Gesetz schützen wir die Solidar-

gemeinschaft der Beitragszahlerinnen und Bei-

tragszahler und sorgen für die soziale Absicherung 

der Beschäftigten sowie für einen fairen Wettbe-

werb. Besonders wichtig war uns, dass das Gesetz 

noch vor dem Beginn des Weihnachtsgeschäfts in 

Kraft tritt. Denn dann sind statt der üblichen 

240.000 eine halbe Million Zusteller unterwegs. 

Und besonders viele Paketdienste greifen dann 

auf Subunternehmen zurück.“ 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Sich Waren 

nach Hause liefern zu lassen, ist bequem. Aber die 

Arbeitsbedingungen in Teilen der Paketbranche 

sind nicht akzeptabel. Auf Druck der SPD-Fraktion 

schiebt die Koalition der Ausbeutung von Paketzu-

stellerinnen und Paketzustellern per Gesetz einen 

Riegel vor. Paketdienstleister haften künftig dafür, 

wenn ihre Subunternehmen Sozialversicherungs-

beiträge nicht zahlen. Damit werden die Beschäf-

tigten rechtzeitig vor Beginn des Weihnachtsge-

schäfts besser geschützt und es entsteht mehr Ge-

rechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt. 

BESSERE LÖHNE IN DER 
PFLEGE 
Donnerstag hat das Parlament in 2./3. Lesung das 

so genannte Pflegelöhneverbesserungsgesetz. Da-

mit schafft die Koalition die Grundlage für bessere 

Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen in der 

Pflege. Pflegekräfte sollen mehr verdienen. Dafür 

kommen auf der Grundlage des Arbeitnehmer-

Entsendegesetzes zwei Wege in Frage: ein bran-

chenweit erstreckter Tarifvertrag oder höhere 

Pflegemindestlöhne durch Rechtsverordnung, die 

auf Empfehlungen der Pflegekommission fußen. 

 

Um spürbare Verbesserungen durchzusetzen, 

wäre die Erstreckung tarifbasierter Arbeitsbedin-

gungen auf Grundlage des Arbeitnehmer-Entsen-

degesetzes (Paragraf 7a A-EntG), also eine Tarif-

vertragslösung, die bessere Variante. Das Verfah-

ren nach dem AEntG wird unter Berücksichtigung 
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des Selbstbestimmungsrechts der stark vertrete-

nen Religionsgesellschaften in der Pflegebranche 

geregelt. 

 

Ziel der SPD-Fraktion sind bessere Arbeitsbedin-

gungen, sodass es künftig Mindestlöhne differen-

ziert nach Hilfs- und Fachkräften gibt und die Ost-

/West-Unterschiede beendet werden. 

 

Nun entscheiden die Sozialpartner, welchen Weg 

sie gehen. Die Gründung des entsprechenden Ar-

beitgeberverbandes war ein wichtiger Schritt. Ge-

werkschaften und Arbeitgeber werden nun ver-

handeln und gemeinsam entscheiden, ob sie einen 

allgemeinverbindlichen Tarifvertrag schaffen oder 

weiter den Weg über den Pflegemindestlohn be-

schreiten wollen.  

 

Mit dem Pflegelöhneverbesserungsgesetz wird 

außerdem die Handlungsfähigkeit der Pflegekom-

mission gestärkt. Sie spricht Empfehlungen über 

Mindestarbeitsbedingungen (zum Beispiel Min-

destentgelte, Urlaub) aus. Diese Empfehlungen 

können zum Gegenstand von Rechtsverordnun-

gen gemacht werden. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Wer in der 

Pflege arbeitet, für andere Menschen da ist, leistet 

einen unschätzbaren Dienst für unsere Gesell-

schaft. Diese Arbeit muss mehr Wertschätzung er-

fahren. Mit einem neuen Gesetz schafft die Koali-

tion die Grundlage für bessere Löhne und Arbeits-

bedingungen in der Pflege – möglichst nach Tarif. 

Diese wichtige Initiative von Sozialminister Huber-

tus Heil (SPD) hat der Bundestag jetzt beschlossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSBILDUNG 

BUNDESTAG BESCHLIEßT 
MINDESTVERGÜTUNG FÜR 
AZUBIS 
Auszubildende sind die Zukunft der Betriebe in un-

serem Land. Sie lernen und packen mit an. Ihre 

Leistung verdient deshalb Respekt und eine or-

dentliche Bezahlung. In den Koalitionsverhandlun-

gen hatten die Sozialdemokratinnen und Sozialde-

mokraten eine Mindestvergütung für Azubis 

durchgesetzt. 

 

Jetzt ist es soweit: Am Donnerstag hat der Bundes-

tag das Gesetz zur „Modernisierung und Stärkung 

der beruflichen Bildung“ (BBiG) in 2./3. Lesung be-

schlossen. 

 

Mit dem Gesetz geht die Koalition auf wichtige 

Trends und Herausforderungen in der beruflichen 

Bildung ein und schafft so den rechtlichen Rah-

men, um die duale Berufsausbildung fit für die Zu-

kunft zu machen. 

 

Die Mindestausbildungsvergütung (MAV) ist die 

größte Verbesserung dieser Reform, denn gut aus-

gebildete Fachkräfte brauchen eine sichere finan-

zielle Grundlage – schon während ihrer Ausbil-

dung. 

 

Vergütungen steigen an 
Schon jetzt sind alle Betriebe verpflichtet, ihren 

Auszubildenden „eine angemessene Ausbildungs-

vergütung“ zu zahlen. Und trotzdem bekommen 

Auszubildende in manchen Betrieben und Regio-

nen eine sehr geringe Vergütung. Das macht ei-

nige Ausbildungen unattraktiv und spiegelt nicht 

die Leistung der Auszubildenden in ihrem Betrieb 

wider. 

 

Mit der MAV wird diese Verpflichtung für „ange-

messene Ausbildungsvergütungen“ endlich kon-

kretisiert und im Berufsbildungsgesetz verankert. 

Die Mindesthöhe der Vergütung für eine Ausbil-

dung wird zunächst von 2020 an auf 515 Euro für 

das 1. Lehrjahr festgelegt und sich bis ins 3. Lehr-

jahr um 35 Prozent auf 695 Euro erhöhen. 

 

Die MAV definiert, was der Ausbildungsbetrieb 

dem Azubi mindestens zu zahlen hat. Die SPD-
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Fraktion hat darüber hinaus erreicht, dass die Ver-

gütungen mit fortschreitender Ausbildung in den 

nächsten Jahren deutlich steigen werden. In den 

Jahren 2021, 2022 und 2023 erhöht sich demnach 

die MAV im 1. Lehrjahr in weiteren Schritten von 

550 Euro über 585 Euro bis auf 620 Euro. Durch 

die prozentuale Anpassung wird sie dann im 3. 

Ausbildungsjahr 2025 schlussendlich 837 Euro be-

tragen. Diese Beträge werden auch in Zukunft wei-

ter fortgeschrieben und erhöhen sich entspre-

chend. 

 

Wichtig ist dabei: Die Ausbildungsvergütung regelt 

sich weiter nach Tarifvertrag, der zwischen Sozial-

partnern ausgehandelt wird. Die MAV sichert 

künftig aber eine untere Grenze. Nur tarifgebun-

dene Ausbildungsbetriebe können ihren Auszubil-

denden die für sie geltenden tariflichen Ausbil-

dungsvergütungen zahlen, wenn diese noch unter 

den oben genannten Sätzen liegen. Sie sollten bis 

zum Jahr 2024 an die Sätze der gesetzlichen MAV 

herangeführt werden. Maßgeblich ist die tarifliche 

Ausbildungsvergütung. 

 

Ohne den engagierten Einsatz des DGB und der 

Gewerkschaften insgesamt und der Bundesverei-

nigung der Deutschen Arbeitgeberverbände BDA 

wäre dieses Ergebnis nicht zu Stande gekommen. 

Damit wird auch deutlich, dass die Arbeitgeber ei-

gentlich wissen, dass es dringend an der Zeit ist, 

ihre Azubis besser zu bezahlen – und dazu auch 

bereit sind. 

 

Da Jugendliche in der Ausbildung aktuell nicht vom 

Mindestlohn erfasst werden, schließt die MAV 

eine wichtige Lücke. Die SPD-Bundestagsfraktion 

ist stolz darauf, dass sie gegen Widerstände des 

Wirtschaftsministeriums und die Untätigkeit der 

Bildungsministerin die MAV durchsetzen konnte 

und dieses wichtige Gesetz nun in die parlamenta-

rischen Beratungen geht. 

Weitere wichtige Neuerungen 
Neben der Mindestausbildungsvergütung bringt 

der Gesetzentwurf noch andere Neuerungen auf 

den Weg. So wird beispielsweise jetzt die Möglich-

keit der Teilzeitberufsausbildung auf alle Auszubil-

denden ausgeweitet. Das ist insbesondere eine 

Chance für lernbeeinträchtigte Personen, Men-

schen mit Behinderung und Geflüchtete. 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat außerdem im par-

lamentarischen Verfahren wichtige zusätzliche 

Verbesserungen auf den Weg gebracht, die am 

Donnerstag ebenfalls im Rahmen des Gesetzes zur 

Modernisierung der beruflichen Bildung vom Bun-

destag beschlossen wurden. Sie beinhalten den 

gesetzlichen Anspruch auf Freistellung von der be-

trieblichen Arbeit an einem Berufsschultag für alle 

Auszubildenden und eine gesetzliche Freistellung 

für einen zusätzlichen Lerntag am Vortag einer 

Prüfung. Heißt: Nach der Berufsschule muss man 

nicht noch im Betrieb antanzen, sondern kann sich 

aufs Lernen konzentrieren, vor wichtigen Prüfun-

gen ebenso. Darüber hinaus muss zukünftig der 

Arbeitgeber die Kosten für ausbildungsrelevante 

Fachliteratur übernehmen. 

 

Um dem Mangel an Prüferinnen und Prüfern im 

dualen Ausbildungssystem entgegenzuwirken, hat 

die Koalition den Freistellungsanspruch für Prüfe-

rinnen und Prüfer nun im Gesetz verankert. 

Gleichzeitig fordern die Koalitionsfraktionen in ei-

nem Entschließungsantrag das Bundesinstitut für 

Berufsbildungsbildung (BiBB) und die Kultusminis-

terkonferenz (KMK) auf, eine Analyse und Hand-

lungsempfehlungen für die rechtliche Absicherung 

aller dualen Studiengänge vorzulegen. 

 

Der Wunsch des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschung, neue Bezeichnungen für Fortbil-

dungsstufen einzuführen, ist auf Kritik von zahlrei-

chen Verbänden und den Ländern gestoßen. Des-

halb hat sich die SPD-Fraktion erfolgreich dafür 

eingesetzt, dass alle bisherigen und bekannten Be-

rufsbezeichnungen ohne zusätzliche rechtliche 

Voraussetzungen im Ordnungsverfahren und da-

mit unter Beteiligung der Sozialpartner trotzdem 

erhalten bleiben und vor die neuen Berufsbezeich-

nungen vorangestellt werden können. 

Das Gesetz soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Mit einem Ge-

setz zur Modernisierung der Berufsausbildung 

wird endlich eine Mindestvergütung für Auszubil-

dende eingeführt – eine langjährige Forderung der 

SPD-Bundestagsfraktion. Die Vergütungshöhe 

steigt in Abhängigkeit vom Beginn der Ausbildung 

und dem Ausbildungsjahr an. Außerdem soll eine 

Teilzeitberufsausbildung für alle Azubis möglich 

werden. Am Vortag einer wichtigen Prüfung wird 

es einen zusätzlichen Lerntag geben. 
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RECHTSPOLITIK 

BETRACHTUNGSZEITRAUM 
BEIM MIETSPIEGEL WIRD 
AUSGEWEITET 
Der Bundestag hat am Freitag einen Gesetzent-

wurf zur Verlängerung des Betrachtungszeitraums 

für die ortsübliche Vergleichsmiete beraten (Drs. 

19/14245). Im Klartext heißt das, dass steigende 

Mieten begrenzt werden sollen, indem der Be-

trachtungszeitraum beim so genannten Mietspie-

gel ausgeweitet wird. 

 

Zum Hintergrund: Von den rund 41 Millionen 

Wohnungen in Deutschland sind mehr als 19 Mil-

lionen vermietet. Ein ganz erheblicher Teil der 

Menschen wohnt zur Miete. 

 

Um sie vor willkürlichen Mieterhöhungen und 

dem Verlust ihrer Wohnung zu schützen, wurde 

vor mehr als 45 Jahren das Verbot der Änderungs-

kündigung eingeführt. Das bedeutet: Der Vermie-

ter kann ein Mietverhältnis über Wohnraum nicht 

beliebig und nicht zum Zweck der Mieterhöhung 

kündigen, sondern nur aus berechtigtem Interesse 

(zum Beispiel bei Eigenbedarf oder bei nicht uner-

heblichen schuldhaften Vertragsverletzungen des 

Mieters). 

 

Zugleich wollte man jedoch, insbesondere bei lang 

andauernden Mietverhältnissen, dem Vermieter 

eine wirtschaftliche Nutzung seines Eigentums 

auch angesichts steigender Kosten weiterhin er-

möglichen. Darum wurde ihm das Recht einge-

räumt, in bestimmten zeitlichen Abständen vom 

Mieter die Zustimmung zu einer Mieterhöhung zu 

verlangen. 

 

Als Maßstab dafür, bis zu welcher Höhe der Mieter 

zustimmen muss, wurde das Instrument der orts-

üblichen Vergleichsmiete entwickelt. Sie wird der-

zeit aus den üblichen Entgelten gebildet, die in ei-

ner Gemeinde in den letzten vier Jahren für ver-

gleichbaren Wohnraum verein-bart oder geändert 

wurden. 

 

Das Problem inzwischen ist: In den großen Städten 

hat die anhaltend hohe Nachfrage nach Mietwoh-

nungen zu einem extrem hohen Anstieg der Ange-

botsmieten geführt. Er liegt deutlich über dem An-

stieg der Bestandsmieten. Wegen der Beschrän-

kung des Betrachtungszeit-raums auf vier Jahre 

bilden – relativ betrachtet – sehr viele jüngere und 

damit teure Angebotsmieten die Grundlage für die 

Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete. Das 

hat zu erheblichen Steigerungen in den Ballungs-

zentren geführt, die deutlich über der Entwicklung 

des Verbraucherpreisindexes lagen. 

 

Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch 
Bei einem Treffen vor rund einem Jahr (der so ge-

nannte Wohngipfel) hat sich die Bundesregierung 

dann darauf verständigt, den Betrachtungszeit-

raum für die ortsübliche Vergleichsmiete von der-

zeit vier auf sechs Jahre zu verlängern. Und diesen 

entsprechenden Gesetzentwurf hat das Parlament 

jetzt diskutiert. 

 

Die SPD hatte bereits während der Koalitionsver-

handlungen für diese Maßnahme geworben, 

konnte sich damals aber nicht gegen die Union 

durchsetzen. Es ist gut, dass die Union jetzt zuge-

stimmt hat. Denn seit Abschluss des Koalitionsver-

trags hat sich die Lage auf dem Mietwohnungs-

markt weiter verschärft. Es müssen deshalb Maß-

nahmen ergriffen werden, die über den Koalitions-

vertrag hinausgehen. 

 

Durch die Änderung im Bürgerlichen Gesetzbuch 

können nun mehr ältere und damit günstigere Be-

standsmieten in die ortsübliche Vergleichsmiete 

eingehen. So werden kurzfristige Schwankungen 

des Mietwohnungsmarktes geringere Auswirkun-

gen auf die ortsübliche Vergleichsmiete haben. 

Auf Wohnungsmärkten mit stark steigenden An-

gebotsmieten wird das zu einem gedämpften An-

stieg der ortsüblichen Vergleichsmiete führen. 

 

Die Verlängerung des Betrachtungszeitraums auf 

sechs Jahre wird auch dazu führen, dass die Erstel-

lung eines Mietspiegels einfacher und voraussicht-

lich kostengünstiger wird, da die positive Rücklauf-

quote im Rahmen der Befragung und Datenerhe-

bung im Vorfeld erhöht werden kann und auf 

diese Weise mehr Mietverhältnisse im Mietspiegel 

berücksichtigt wer-den können. 

 

Mietspiegel sind ein wichtiges Instrument für die 

Bestimmung der ortsüblichen Vergleichsmiete. 

Damit bereits erstellte Mietspiegel oder solche, 
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die gerade erstellt werden, auch nach der Neure-

gelung anwendbar bleiben beziehungsweise ver-

wendet werden können, wird eine großzügige 

Übergangsregelung eingeführt. 

 

Durch die zeitliche Beschränkung des Betrach-

tungszeitraums auf die letzten sechs Jahre bleibt 

der Marktbezug der ortsüblichen Vergleichsmiete 

gewahrt. 

 

Michael Groß, zuständiger Berichterstatter der 

SPD-Fraktion, sagt: „Das ist auch ein großer Erfolg 

für Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, 

die das Thema Mietrecht zur Chefinnensache er-

klärt hat. Wir dämpfen damit nicht nur künftige 

Mietpreissteigerungen. Vielmehr wird das auch 

spürbare Auswirkungen auf Vergleichsmieten ha-

ben, die Grundlage für die Regelungen zur Kap-

pungsgrenzen und zur Mietpreisbremse sind. Das 

senkt am Ende auch Mieten im Bestand. Men-

schen haben ein Recht auf bezahlbare Wohnun-

gen. Diese Reform trägt dazu erneut bei.“ 

 

Das Gesetz soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Die Koalition will 

Mietspiegel reformieren: Der Betrachtungszeit-

raum für die Ermittlung der ortsüblichen Ver-

gleichsmiete wird von vier auf sechs Jahre verlän-

gert. Dadurch können mehr Bestandsmieten in die 

ortsübliche Vergleichsmiete eingehen. Kurzfristige 

Änderungen der Angebotsmieten werden einen 

geringeren Einfluss auf die Höhe der ortsüblichen 

Vergleichs-miete haben. Sie werden dementspre-

chend auch geringere Auswirkungen haben auf die 

Möglichkeit zur Mieterhöhung bis zur ortsüblichen 

Vergleichsmiete. Die Verlängerung des Betrach-

tungszeitraums auf sechs Jahre wird auch dazu 

führen, dass die Erstellung eines Mietspiegels ein-

facher und voraussichtlich kostengünstiger wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARBEITSMARKTPOLITIK 

WIEDEREINFÜHRUNG DER 
MEISTERPFLICHT 
Am Freitag hat er Bundestag in erster Lesung ei-

nen Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Än-

derung der Handwerksordnung und anderer 

handwerksrechtlicher Vorschriften beraten (Drs. 

19/14335). 

 

Das Handwerk ist eine der tragenden Säulen des 

deutschen Mittelstands. Es ist hoch innovativ, re-

gional verankert und erschließt durch seine leis-

tungsfähigen Unternehmen auch erfolgreich neue 

Märkte auf europäischer und internationaler 

Ebene. 

Im Jahr 2003 wurde die Handwerksordnung neu 

ausgerichtet, um in einer wirtschaftlich an-ge-

spannten Lage das Handwerk zu stärken und neue 

Impulse für Unternehmensgründungen, für Be-

schäftigung und Ausbildung zu geben. Ein wesent-

licher Regelungskern dieser Reform des Hand-

werksrechts war die Aufteilung in zulassungs-

pflichtige und zulassungsfreie Handwerke. Bis 

Ende 2003 waren in der Anlage A zur Handwerks-

ordnung 94 zulassungspflichtige Handwerke ver-

zeichnet. Durch die Novelle 2004 wurde die Zulas-

sungspflicht dann in 53 Handwerken abgeschafft. 

Damit besteht die Zulassungspflicht seit 2004 nur 

noch in 41 Handwerken fort (Anlage A). Die aus 

der Anlage A herausgenommenen Handwerke bil-

den seither die Gruppe der zulassungsfreien Hand-

werke im Ersten Abschnitt der Anlage B (Anlage 

B1). 

 

Mit dem nun vorliegenden Gesetzentwurf soll die 

Zulassungspflicht für einzelne Handwerke der An-

lage B1 wiedereingeführt werden. Denn seit der 

Novelle 2004 haben sich das Berufs-bild und auch 

der Schwerpunkt der praktischen Berufsausübung 

einzelner zulassungsfreier Handwerke weiterent-

wickelt und grundlegend verändert. Diese Verän-

derungen sind so wesentlich, dass sie eine Regle-

mentierung der Ausübung der betroffenen Hand-

werke zum Schutz von Leben und Gesundheit und 

zur Wahrung des materiellen und immateriellen 

Kulturerbes im Sinne eines Wissenstransfers erfor-

derlich machen. 
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Auch dem Ausbildungsmangel wird entge-

gengewirkt 
Gleichzeitig haben sich die Ausbildungszahlen und 

die Meisterprüfungen in den Handwerken der An-

lage B1 stärker reduziert als in den Handwerken 

der Anlage A. Durch die Wiedereinführung der Zu-

lassungspflicht als Voraussetzung zum selbststän-

digen Betrieb der betroffenen Handwerke soll des-

halb auch bei der Ausbildungsleistung gegenge-

steuert werden. 

 

Durch den Gesetzentwurf werden zwölf derzeit 

zulassungsfreie Handwerke wieder zulassungs-

pflichtig. Der selbstständige Betrieb eines solchen 

Handwerks ist dann nur noch zulässig, wenn der 

Betriebsinhaber oder ein Betriebsleiter bzw. -leite-

rin in der so genannten Handwerksrolle eingetra-

gen ist. Eingetragen in die Handwerksrolle wird, 

wer die Vorausset-zungen der Paragrafen 7 ff. der 

Handwerksordnung erfüllt, d. h. insbesondere die 

Meisterprüfung in dem zulassungspflichtigen 

Handwerk bestanden oder eine Ausübungsbe-

rechtigung für das Handwerk erhalten hat. 

 

Die erfolgreich bestandene Meisterprüfung oder 

eine erteilte Ausübungsberechtigung wird aber 

nur für solche Handwerke wieder Voraussetzung 

zum selbstständigen Betrieb des Handwerks, 

wenn es sich um gefahrgeneigte Handwerke han-

delt, deren unsachgemäße Ausübung eine Gefahr 

für Leben und Gesundheit bedeutet oder um sol-

che Handwerke und Handwerkstechniken, die be-

sonders relevant im Umgang mit Kulturgütern sind 

oder deren Techniken ganz oder teilweise als im-

materielles Kulturerbe anzusehen sind und daher 

ein Transfer von besonderem Wissen und Können 

notwendig ist. 

 

Wichtig: Für alle natürlichen und juristischen Per-

sonen und Personengesellschaften, die bereits 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 

selbstständig den Betrieb eines zulassungsfreien 

Handwerks ausüben, für das künftig die Eintra-

gung in der Handwerksrolle Voraus-setzung zum 

selbstständigen Betrieb sein wird, werden auch 

ohne bestandene Meisterprüfung oder eine Aus-

übungsberechtigung in die Handwerksrolle einge-

tragen. Sie dürfen auch weiterhin ihr Handwerk 

selbstständig ausüben und erhalten insoweit Be-

standsschutz. 

 

In folgenden Berufsgruppen wird die Meister-

pflicht wieder eingeführt: 

 

 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 

 Betonstein- und Terrazzohersteller 

 Estrichleger 

 Behälter- und Apparatebauer 

 Parkettleger 

 Rollladen- und Sonnenschutztechniker 

 Drechsler und Holzspielzeugmacher 

 Böttcher 

 Glasveredler 

 Schilder- und Lichtreklamehersteller 

 Raumausstatter 

 Orgel- und Harmoniumbauer 

 

Die SPD-Bundestagsfraktion ist davon überzeugt, 

dass der Meisterbrief im deutschen Handwerk die 

beste Garantie für Qualitätsarbeit, Verbraucher-

schutz, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft 

liefert. Die Meisterpflicht trägt außerdem durch 

eine hochwertige berufliche Aus- und Weiterbil-

dung maßgeblich zur Sicherung des Fachkräf-

tenachwuchses bei. Ziel ist, mehr Qualität für die 

Kundschaft und mehr Nachwuchs im Handwerk 

durch eine bessere Ausbildung. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Im Zuge einer 

Anpassung der Handwerksordnung wurden 2004 

etliche Handwerksberufe zulassungsfrei, heißt, 

eine Meisterprüfung war nicht mehr zwingend. 

Das soll sich bei zwölf Handwerksberufen nun aus 

Sicherheitsgründen wieder ändern. Der selbst-

ständige Betrieb eines solchen Handwerks ist dann 

nur noch zulässig, wenn der Betriebsinhaber oder 

ein Betriebsleiter bzw. -leiterin in der so genann-

ten Handwerksrolle eingetragen ist, also insbeson-

dere die Meisterprüfung in dem zulassungspflich-

tigen Handwerk bestanden oder eine Ausübungs-

berechtigung für das Handwerk erhalten hat. 
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INNENPOLITIK 

ÖFFENTLICHER DIENST SOLL 
ATTRAKTIVER WERDEN 
In den nächsten Jahren hat der Bund einen wach-

senden Personalbedarf; vor allem wegen des al-

tersbedingten Ausscheidens. Der Wettbewerb um 

Personal und Fachkräfte ist schwieriger geworden. 

Allein die Bundesministerien erhielten in jüngster 

Vergangenheit fast 2000 neue Stellen, die Bundes-

polizei wird es auf über 20.000 bringen, ebenso 

die Bundeswehr. Um gut ausgebildetes Personal 

für diese Stellen im öffentlichen Dienst zu gewin-

nen, zu binden und dauerhaft zu motivieren, will 

die Koalition den Bund als Arbeitgeber noch at-

traktiver machen. 

 

Deshalb hat der Bundestag am Donnerstag den 

Entwurf eines Besoldungsstrukturenmodernisie-

rungsgesetzes verabschiedet. Er beinhaltet eine 

umfassende Strukturreform, mit der das Besol-

dungs-, Umzugskosten und Versorgungsrecht des 

Bundes an die heutige Lebensrealität angepasst 

und modernisiert werden soll. Einerseits hat die 

Zunahme von Auslandseinsätzen der Bundeswehr 

und der Bundespolizei sowie der zunehmende Be-

darf an Fachkräften im Bereich der IT-Sicherheit 

eine Reform erforderlich gemacht, aber auch die 

bereits erfolgten erheblichen Verbesserungen für 

die Bundeswehr durch das Bundeswehr-Attraktivi-

tätssteigerungsgesetz und das Siebte Besoldungs-

änderungsgesetz 2015 bei den Stellen- und Er-

schwerniszulagen ziehen Folgeänderungen nach 

sich. 

 

Das Gesetz sieht deshalb unter anderem die An-

passung von Stellenzulagen, die Weiterentwick-

lung finanzieller Anreize für Personalgewinnung/-

bindung, die Reform der Bundesbesoldung B und 

die Honorierung besonderer Einsatzbereitschaft 

vor. 

 

Weniger Verwaltungsaufwand 
Außerdem soll das Gesetz dem Bund als Dienst-

herrn größere Flexibilität verschaffen und mit we-

niger Verwaltungsaufwand zukunftsorientierte Lö-

sungen für die Fachkräftegewinnung bieten, zum 

Beispiel durch eine Weiterentwicklung des monat-

lich gezahlten Personalgewinnungszuschlags zu ei-

ner Personalgewinnungsprämie (Einmalzahlung) 

oder die Bindungsprämie für herausgehobenes 

Personal, um zu verhindern, dass es aus dem Bun-

desdienst ab-wandert. 

 

Helge Lindh, zuständiger Berichterstatter der SPD-

Fraktion, erklärt die Notwendigkeit der Reform: 

„Das Besoldungsstrukturenmodernisierungsge-

setz könnte auch ‚Attraktiver-Öffentlicher-Dienst-

Gesetz‘ heißen und ist ein wichtiger und entschei-

dender erster Schritt, um den Öffentlichen Dienst 

nicht zuletzt auch für die dringend benötigen 

Fachkräfte wie IT-Spezialisten attraktiver machen. 

 

Wir haben eine zunehmende Konkurrenz durch 

die Privatwirtschaft im IT-Bereich, zunehmende 

Auslandseinsätze von Bundeswehr und Polizei. 

Wir wollen die Leistungen von Polizei-beamtinnen 

und -beamten, Soldatinnen und Soldaten für die-

sen Staat würdigen. Das Gesetz ist ein wichtiger 

Schritt in Richtung Personalgewinnung und -bin-

dung. Im parlamentarischen Verfahren wurde un-

ter anderem im Verteidigungsbereich die Einfüh-

rung einer angemessenen Führungszulage und die 

Erhöhung des Ausnahmetatbestandszuschlag vor-

gesehen.“ 

 

Lindt macht auch deutlich: „Nach der Reform ist 

vor der Reform. Die im ursprünglichen Referen-

tenentwurf vorgesehene Reform des Familienzu-

schlags soll aufgegriffen und in einem separaten 

Verfahren weiterentwickelt werden. Das hat der 

Innenausschuss des Deutschen Bundestages be-

schlossen. Dabei wird für uns der Fokus auf Fami-

lien mit Kindern unabhängig vom Familienstand 

liegen.“ 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Der Bundestag 

hat ein Besoldungsstrukturenmodernisierungsge-

setz beschlossen. Der Wettbewerb um Personal 

und Fachkräfte ist schwieriger geworden. Das Ge-

setz ist ein wichtiger Schritt in Richtung Personal-

gewinnung und -bindung für den öffentlichen 

Dienst, etwa für Bundeswehrsoldatinnen und -sol-

daten und Polizistinnen und Polizisten. 
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WIRTSCHAFTSPOLITIK 

DIGITALER KRANKENSCHEIN 
UND WEITERE ENTLASTUNG 
VON BÜROKRATIEKOSTEN 
Am Donnerstag hat das Parlament den Entwurf für 

ein Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen, das 

Entlastungen in Höhe von mehr als 1,1 Milliarden 

Euro vorsieht. 

 

Kern des Gesetzes ist es, die Chancen der Digitali-

sierung zu nutzen und Papiervorgänge möglichst 

abzuschaffen. Ein Beispiel dafür ist die Einführung 

der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung 

bei den Krankenkassen: Durch ein elektronisches 

Meldeverfahren sollen die gesetzlichen Kranken-

kassen den Arbeitgeber zukünftig über den Beginn 

und die Dauer der Krankschreibung informieren. 

 

Außerdem soll es beispielsweise weitere Erleichte-

rungen bei der Datenverarbeitung für steuerliche 

Zwecke oder bei der Anmeldung bei Hotelüber-

nachtungen geben. Auch für Gründerinnen und 

Gründer verringert sich der Aufwand bei der Um-

satzsteuervoranmeldung. Statt wie bisher zwölf-

mal im Jahr, müssen sie diese zukünftig nur noch 

viermal im Jahr abgeben. 

 

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass insbesondere 

der Mittelstand von Bürokratiekosten entlastet 

werden soll. Mit dem Bürokratieentlastungsge-

setzt werden viele wichtige Änderungen in diesem 

Bereich vorgenommen. 

 

Das Wichtigste zusammengefasst: Im Rahmen ei-

nes Bürokratieentlastungsgesetzes wird ein digita-

ler Krankenschein eingeführt, den der Arbeitgeber 

direkt bei der Krankenkasse abrufen kann – man 

muss nicht mehr zum Briefkasten rennen. Die 

Wirtschaft, zum Beispiel das Hotelgewerbe, wird 

zudem bei papiernen Dokumentationspflichten 

und Statistik entlastet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUSSENPOLITIK 

FORTSETZUNG DES ANTI-IS-
MANDATES  
Am Donnerstag hat der Bundestag in namentlicher 

Abstimmung eine Verlängerung des Bundeswehr-

mandates „Einsatz bewaffneter deutscher Streit-

kräfte – Stabilisierung sichern, Wiedererstarken 

des IS verhindern, Versöhnung fördern in Irak und 

Syrien“ beschlossen. 

 

Zwei Jahre nach der Befreiung Mossuls vom Isla-

mischen Staat (IS) besteht eine realistische Chance 

für den Irak, zur Normalität zurückzukehren. Auch 

Syrien steht nach der Niederlage des IS an einem 

Scheideweg. Denn trotz dieser Erfolge ist die An-

zahl der Terroranschläge des IS in Irak und Syrien 

seit Jahresbeginn im Vergleich zum Vorjahr wieder 

angestiegen.  

 

Um die Stabilität in Irak und Syrien zu unterstüt-

zen, ein Wiedererstarken des IS zu verhindern und 

Versöhnung zu fördern, hat der Bundestag dem 

Antrag der Bundesregierung zugestimmt, das Bun-

deswehrmandat zur Bekämpfung des IS-Terrors 

und der Stabilisierung des Irak über den 31. Okto-

ber 2019 hinaus fortzusetzen. 

 

Der Antrag sieht vor, den Einsatz der Tornados zur 

luftgestützten Aufklärung und die Fähigkeiten zur 

Luftbetankung im Rahmen des Anti-IS-Mandates 

zum 31. März 2020 zu beenden.  

 

Die übrigen Mandatskomponenten, darunter die 

Ausbildungshilfe für Sicherheitskräfte im Irak, sol-

len um ein weiteres Jahr, bis zum 31.Oktober 

2020, verlängert werden. Das Mandat sieht eine 

von 800 auf 700 Soldaten reduzierte Obergrenze 

vor. 
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